
 

 
 
 Korschenbroich, Januar 2018 
 
 
 
 
Sehr geehrte Kunden, 
 
nach Überprüfung der durchschnittlichen Bestellmengen stellen wir in den letzten Jahren einen 
starken Anstieg von Aufträgen mit geringen Mengen und damit Rechnungsbeträgen fest. 
 
Der Aufwand für die Abwicklung solcher Aufträge wird durch den Ertrag leider vielfach nicht 
gedeckt. 
 
Weiterhin ist dadurch der Aufwand an Frachten und Verpackung extrem gestiegen. 
 
Wir haben uns daher dazu entschlossen für Aufträge ab dem 01.01.2018, die unter einem 
Warenwert von EURO 100,00 netto liegen, zusätzlich einen Mindermengenzuschlag in Höhe von 
EURO 45,00 netto und für Aufträge, die unter EURO 300,00 netto liegen, zusätzlich einen 
Mindermengenzuschlag in Höhe von EURO 30,00 zu berechnen. 
 
(Auftragswert < EURO 100,00 netto – Mindermengenzuschlag € 45,00 netto  
 Auftragswert < EURO 300,00 netto – Mindermengenzuschlag € 30,00 netto) 
 
Der Mindestbestellwert liegt bei EURO 55,00 netto 
 
Gerne können Sie Ihre Aufträge bündeln, d. h. wir sammeln, je nach Wunsch, so lange bis die 
Auftragswertgrenze von EURO 100,00 bzw. EURO 300,00 überschritten ist und liefern dann aus. 
Bitte geben Sie diesen Wunsch bei Ihrer Bestellung mit an. 
 
Ein weiteres Problem sind Bestellungen von Mengen, die nicht der normalen Verpackungseinheit 
entsprechen und zur Folge haben, dass Kartons geöffnet und Restpakete übrig bleiben.  
 
Für solche Auftragspositionen müssen wir ab dem 01.01.2018 einen Zuschlag von 20 % 
auf den Nettowarenwert des Grundpreises für das bestellte Produkt erheben.   
 
Weiterhin übersenden wir Ihnen unsere Lieferbedingungen, aus denen Sie die jeweiligen 
Frachtgrenzen ersehen können. 
 
Wir hoffen auf Ihr Verständnis, auf eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit und verbleiben  
 
mit freundlichen Grüßen 
 
DRAHPO GmbH 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

Lieferbedingungen 
 
 
 
Mindestbestellwert € 55,00 netto 
 
Bei einem Auftragswert < € 100,00 netto müssen wir leider einen Mindermengen- 
zuschlag in Höhe von € 45,00 netto, pauschal berechnen. 
 
Bei einem Auftragswert < € 300,00 netto müssen wir leider einen Mindermengen- 
zuschlag in Höhe von € 30,00 netto, pauschal berechnen. 
 
Hochlegiert, Aluminium – Spulen und Stäbe (MAG/MIG/WIG) 
 

<   30 kg – Berechnung der Frachtkosten 
>   30 kg – DAP Deutschland, jeweils zuzüglich Mautgebühren 
 
unlegiert* - Stäbe (WIG), niedriglegiert** (mittellegiert) - Spulen und Stäbe (MAG/MIG/WIG/UP) 
 

<  100 kg – Berechnung der Frachtkosten 
>  100 kg – DAP Deutschland, jeweils zuzüglich Mautgebühren 
 
Gasschweißstäbe für die Autogenschweißung 
 

<  300 kg – Berechnung der Frachtkosten 
>  300 kg – DAP Deutschland, jeweils zuzüglich Mautgebühren 
 
unlegiert* – Spulen (MAG/MIG/WIG/UP) 
 

<  510 kg – Berechnung der Frachtkosten 
>  510 kg – DAP Deutschland, jeweils zuzüglich Mautgebühren 
 
Stabelektroden für die Elektro-Hand-Schweißung 
 

< € 1000,00 – Berechnung der Frachtkosten 
> € 1000,00 – DAP Deutschland, jeweils zuzüglich Mautgebühren 
 
*  - z. B. DR-SG 1, DR-SG 2, DR-SG 3, DR-S 1, DR-S 2; DR-S 2 Si, DR-S 3, DR-S 3 Si 
** - z. B. DR-SG NiMo, DR-SG NiMo K, DR-SG NiMoCr, DR-SG 100 X/20, DR-S 3 NiMo, DR-S 3 NiMoCr, DR-S 100 X, 
              DR-SG CrMo 1, DR-SG CrMo 2 
 
Die Frachtkosten, ausgenommen Mautgebühren, entfallen, wenn die DAP Deutschland Menge 
eines bestellten Artikels erreicht wurde. 
 
 
 
Korschenbroich, Januar 2018 


